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der Beilagen zu dpn Stellogr;Jphischen Protokollen d<?s Nationalrates 
--

XlV. Gcsetzz,cbungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE Wien, am 16. Jänner 1979 
Zl. 10 101/81-1/7/78 

Parlamentarische A~frage Nr. 2199/J 
der Abgeordneten Dr o Broesigke, Dr. Stix 
betr. Vollziehung des Tierversuchsgesetzes 

An den· 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

Par 1 a m e n t 

2"1ri!J lAB 

1979 --01- 1 9 
zu 2199JJ 

In Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nr. 2199/J 
betreffend Vollziehung des Tierversuchsgesetzes, die 
die Abgeordneten Dr. Broesigke und Dr. Stix am 23. No­
vember 1978 an mich richteten, beehre ich mich, folgen­
des mitzuteilen: 

Zu Frage 1: 

Ich habe in Beantwortung der Parlamentarischen Anfrage 
Nr. 204/J vom 4. März 1976 betreffend ItB.isherige Erfah­
rungen aus dem Tiervers'Uchsgesetz" der Abgeordneten 
Dr. Broesigke u.nd Dr. Stix mitgeteilt, daß nur in den 
Bundesländern Oberösterreich, Tirol und 'dien Bewilligun­
gen für Tierversuche in Angeleger~eiten des Gewerbes 
und der Industrie er·teil t wurden .. Daran hat sich seither 
nichts geändert. Selbst wenn vom Umstand abgesehen wird, 
daß sich die Vollziehung an dem dem Uese·tz zugrunde­
liegenden Gedsnken der möglichsten Zurückdrängung des 
Tierversuches zugunsten al terna·tiver Methoden und Ver-
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fahren orientiert, kann angesichts der geringen Zahl der 
bisher erteilten Bewilligungen (Oberösterreich 2, Tirol 2 
und Wien 6) noch nicht von der Herausbildung einer be­
stimmten Vorgangsweise gesprochen werden, zumal zum Teil 
die beurteilten Versuchsarten sehr unterschiedlicher Natur 

waren. 

Bei den mit Tierversuchen befaßten Industriebetrieben, 
die ausschließlich Verfahren aus dem toxikologischen und 
pharmakologischen Bereich durchführen, haben die Behörden 
gar keine Gelegenheit, im Bewilligungsverfahren Einfluß 
auf die Verwendung von alternativen Methoden und Verfahren 
zu nehmen, da diese Betriebe dabei in Vollziehung von Auf­
lagen, die der Gesetzgeber·vorschreibt, handeln. 

,[,U Frage 2: 

Wie ich schon in der Anfragebeantwortung vom 4. März 1976 
festgestellt habe, sind bisher in Vollziehung des Tierver";. 
suchsgesetzes in meinem Ressortbereich keine Schwierigkei­
ten aufgetreten, sodaß sich auf grund der vorliegenden Er­
fahrungen die Notwendigkeit zur Herausgabe eines DurchfUh­
rungserlasses. nicht ergibt. Der BezirksverwaltungSbehörde, 
die in mittelbarer Bundesve~~ltung als erste Instanz für 
die Vollziehung des Tierversuchsgesetzes zuständig ist, 
stehen geeignete Fachleute für die Prüfung der Anträge 
um Bewilligung zur Durchführung von Tierversuchen auch 
im Hinblick auf alternative Methoden und Verfahren zur 
Verfügung, sodaß eine dem konkreten Einzelfall entsprechen­
de Beurteilung sichergestellt erscheint. Darüber hinaus 
werden von den Amtsärzten bzw. Amtstierärzten der betrof­
fenen Behörden fall1.rreise Überprüfungen ohne Anmeldung durch-. 
geführt, wie ich ebenfalls schon in der Beantwortung der vor­
angegangenen Parlamentarischen Anfrage bemerkt habe. 
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Auch die in Frage kommenden Bundesländer halten Richt­
linien für entbehrlich, da die angewendeten Verfahren 
und J.1ethoden immer Einzelfälle darstellen p die vom ärzt­
lichen Standpunkt individuell und unter Bezug auf die 
angestrebten Versuchs ziele zu beurteilen sind o 

Zu; Frage 3: 

Mit den gegenständlichen Bewilligungsverfahren sind 
generell Fachleute und zwar Amtsärzte, Amtstierärzte 
und juridische Fachbeamte der Verwaltungsbehörden erster 
Instanz betraut o 
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